
An den

Markt Regenstauf

Bauamt

Bahnhofstraße 15

93128 Regenstauf

1. Antragsteller Eigentümer Vertreter des Eigentümers (Vollmacht liegt bei)

Name, Vorname

Anschrift (Straße, PLZ, Ort)

Telefon

Bankverbindung (Bank,BLZ)

Konto-Nr., Konto-Inhaber

2. Ort der Maßnahme (Straße, Hausnummer, Fl.-Nr. )

3. Beschreibung der beabsichtigten Maßnahme (evtl. gesondertes Beiblatt)

Beginn: Voraussichtlicher Abschluss:

4. Kosten der Maßnahme 

Gesamt: 

5. Sonstige Mittel

Wurden für diese Maßnahme sonstige Mittel oder Zuschüsse beantragt?
Zuschüsse zum Denkmalschutz, KFW-Fördserung,etc.

Ja Nein

A n t r a g

auf Gewährung von Zuwendungen des Kommunalen Förderprogrammes der Marktgemeinde 

Regenstauf zur Durchführung kleiner privater Baumaßnahmen zur Fassaden- und Umfeldgestaltung 

im Rahmen der Sanierung der Ortsmitte.



7. Foto/s des instandzusetzenden Objekts

Bitte Foto(s) des instandzusetzenden Objekts vor Maßnahmenbeginn beifügen.

Fotos können auch per E-Mail (aktiveszentrum@regenstauf.de) zugesandt werden

8. Sonstige Erklärungen des Antragstellers/der Antragstellerin

Die Richtigkeit und die Vollständigkeit der vorstehenden Angaben und der beiligenden 

Anlagen wird bestätigt. Von den Hinweisen zum Antrag wurde Kenntnis genommen.

____________, den ______________      Unterschrift des Antragstellers ______________________

Anlagen:

Kostenschätzungen

Kostenvoranschläge

Aufgliederung der Kosten

weitere Pläne (insb. Ansichtspläne,Grundrisse, Detailpläne)

Fotos

Mir ist bekannt, dass die Bewilligung und Auszahlung des Zuschusses u.a. nur unter 

folgenden Voraussetzungen erfolgt:

Eine nachträgliche Erhöhung der zugewendeten Mittel ist ausgeschlossen

Bei zweckwidriger Verwendung sind die Fördermittel zurückzuzahlen und vom Tage der Auszahlung 

bis zur Rückzahlung in Höhe von 6 v. H. zu verzinsen.

Rechtsgrundlage für die Förderung ist der Beschluss des Marktgemeinderates des Marktes 

Regenstauf vom 12.11.2013 und den dazu erlassenen Richtlinien

Ich/Wir kenne/n die Richtlinien des Kommunalen Förderprogramms des Marktes Regenstauf zur 

Durchführung privater Baumaßnahmen zur Fassaden- und Umfeldgestaltung und erkennen diese als 

verbindlich an.

Die Maßnahmen dürfen erst nach Bewilligung des Zuschusses oder mit der Zustimmung zum 

Maßnahmenbeginn vor Bewilligung in Auftrag gegeben bzw. begonnen werden.

Die Maßnahmen müssen nach einem Zeitraum von vierundzwanzig Monaten ab Datum der 

Aufnahme in das kommunale Förderprogramm ausgeführt und mit einem Verwendungsnachweis 

abgerechnet sein.


